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Zuzahlungspflicht gemäß § 39 Abs. 4 SGB V

Hinweis für gesetzlich Versicherte

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

nach § 39 Abs. 4 SGB V müssen gesetzlich versicherte Patienten vom Beginn der Krankenhausbehandlung an, also auch für den Aufnahme- und Entlassungstag, 10,00 EUR je Kalendertag zuzahlen. Dies gilt innerhalb eines Kalenderjahres für längstens 28 Tage.
Das Krankenhaus ist nach einer aktuellen Gesetzesänderung gemäß § 43 b SGB V verpflichtet, diese Zuzahlung im Auftrag der jeweiligen Krankenkasse von den Patienten einzuziehen und an Ihre Krankenkasse weiterzuleiten.
Bitte teilen Sie unserem Aufnahme- oder Pflegepersonal mit, ob Sie von der Zuzahlung befreit sind oder im Kalenderjahr bereits Zuzahlungen in anderen Einrichtungen geleistet haben. Bitte legen Sie uns Ihren Befreiungsnachweis vor.
Die Zuzahlungspflicht besteht nicht:

· bei Patienten bis zu Vollendung des 18. Lebensjahres,

· bei ambulanter, teil-, vor- und nachstationärer Behandlung im Krankenhaus,

· bei berufsgenossenschaftlicher Heilbehandlung,

· bei Behandlung wegen anerkannter Schädigungsfolgen nach dem Bundes​versorgungsgesetz,
· bei Sonderkostenträgern oder privater Krankenversicherung.

Den Zuzahlungsbetrag bitten wir spätestens am Tag Ihrer Entlassung in bar oder mit EC-Karte vor Ort an unserer Rezeption zu entrichten. Die MitarbeiterInnen der Rezeption stehen Ihnen hierfür jederzeit zur Verfügung. 
Anderenfalls bitten wir um Überweisung innerhalb von 10 Tagen nach Entlassung oder Erteilung einer einmaligen Einzugsermächtigung für den Zuzahlungsbetrag.
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei nicht fristgerechter Bezahlung der Zuzahlungen das Krankenhaus gesetzlich verpflichtet ist, den ausstehenden Betrag beim Versicherten anzumahnen und ein Mahn- und Anhörungsverfahren zu betreiben sowie ggf. einen verwaltungsrechtlichen Leistungsbescheid gegenüber dem gesetzlich Versicherten zu erlassen. 
Wir bitten Sie, diese Hinweise bei der Handhabung Ihrer Zuzahlungspflicht zu beachten. 
Mit freundlichen Grüßen

Klinikum Pirna GmbH

Patientenverwaltung
